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RECHTSGRUNDLAGEN 
Das Baugesetzbuch (BauGB, i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025), die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO, i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017, zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 3. Juli 2023), die Planzeichenverordnung (PlanZV, i.d.F. der Be-
kanntmachung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
12.8.2025) und die Hessische Bauordnung (HBO, vom 28.5.2018, zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 9.10.2025). 
 
 
 
1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 6 BauNVO) 
1.1.1 Folgende, nach § 4 (3) BauNVO vorgesehenen Ausnahmen im allgemeinen 

Wohngebiet (WA), werden nicht Bestandteil dieses Bebauungsplans: 
• Gartenbaubetriebe 
• Tankstellen 

 
1.2 Maß der baulichen Nutzung und Höhe baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 und § 18 BauNVO) 
1.2.1 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) darf die Traufhöhe (TH) max. 7 m betragen, 

gemessen vom mittleren Geländeanschnitt der talseitigen Gebäudeaußenwand 
als unteren Bezugspunkt, in senkrechter Projektion zur Schnittkante des aufge-
henden Mauerwerks mit der Dachhaut, als oberen Bezugspunkt. 
Bei Gebäuden mit Flachdach (0° - 5°) entspricht die Traufhöhe der Oberkante 
des obersten Vollgeschosses (Attika).  

 
1.3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen sowie sonstige Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 i.V.m. Nr. 20 und Nr. 24 BauGB) 

1.3.1 Alle Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortheimischen 
Laubgehölzen vorzunehmen. Hierzu zählen insbesondere die in der nachfol-
genden beispielhaften Pflanzliste aufgeführten Arten (Ausführungshinweise zu 
Pflanzabständen: klein- bis mittelkronige Bäume: 6 – 8 m, Sträucher: 1 – 2 m).  

 
1.3.2 Die nicht von baulichen Anlagen (Gebäude, Wege-, Hof,- Stellplatzflächen inkl. 

Zufahrten und sonst. Nebenanlagen) überdeckten Grundstücksflächen sind als 
Grünflächen anzulegen und dauerhaft gärtnerisch zu unterhalten. 
Die Flächen sind zu mindestens 30 % durch standortheimische klein- bis mittel-
kronige Bäume und Sträucher zu gliedern. 
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1.3.3 Fußwege, Wirtschaftswege und private Stellplätze sind, soweit wasserwirt-
schaftliche Belange nicht entgegenstehen, wasserdurchlässig zu befestigen 
(z.B. weitfugiges Pflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecke, 
Schotterrasen). 

 
 
2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO) 
2.1 Dachgestaltung 

Die Dacheindeckung geneigter Dächer ist in den Farbtönen rot, anthrazit, dun-
kelgrau und schwarz zulässig.  

 
 
3. HINWEISE, NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
3.1 Bodendenkmäler 

Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Boden-
verfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste 
entdeckt werden, so sind diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Lan-
desamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zu-
stand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schüt-
zen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).e 

 
3.2 Altlasten, Bodenkontaminationen 

Werden im Rahmen von Baumaßnahmen, insbesondere bei Ausschachtungs-
arbeiten, Bodenkontaminationen und sonstige Beeinträchtigungen festgestellt, 
von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen kann, ist umge-
hend die nach § 15 HAltBodSchG (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzge-
setz) zuständige Bodenschutzbehörde zu benachrichtigen. 

 
3.3 Bodenschutz 

Ausführungshinweise zum vorsorgenden Bodenschutz: 
1. Vor Beginn von Baumaßnahmen sollte der Baugrund objektbezogen unter-

sucht und zu bewertet werden. Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 
18915 ist der Oberboden (Mutterboden) bei Errichtung oder Änderung von 
baulichen Anlagen in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
schützen. Er ist zu sichern und vordringlich im Plangebiet, erst nachrangig 
auch a.a.O., zur Wiederverwendung zu lagern und später fachgerecht wie-
der einzubauen. 

2. Wo logistisch möglich sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, 
z.B. durch Absperrung oder Einrichtung fester Baustraßen und Lagerflä-
chen. 

3. Die Belastung des Bodens hat in Abhängigkeit der Verdichtungsempfind-
lichkeit (Feuchte) des Bodens, also witterungsbedingt, zu erfolgen. Ggf. 
kann durch den Einsatz von Baggermatten/ breiten Rädern/ Kettenlaufwer-
ken etc. die Befahrbarkeit des Bodens verbessert werden. 
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4. Von stark belasteten/ befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzu-
tragen. 

5. Beim Aushub von Baugruben ist Ober- und Unterboden separat auszubau-
en, zu lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einzubauen. 

6. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m (bei Ober- bzw. Unterbo-
den) nicht übersteigen. 

7. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei mehrmonati-
ger Standzeit gezielt zu begrünen. 

8. Verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten und vor Auftrag 
des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach 
darf der Boden nicht mehr befahren werden. 

 
3.4 Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel 

Mit Verweis auf § 35 Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) sollte, zum 
Schutz nachtaktiver Tierarten, insbesondere von Insekten, die Außenbeleuch-
tung mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln nach dem aktuellen Stand der 
Technik (z.B. LED-Lampen mit warmweißem Farbspektrum) ausgestattet wer-
den. 

 
3.5 Minderung der Lichtverschmutzung 

Zur Minderung der Lichtverschmutzung sollte die Straßen- und Außenbeleuch-
tung in Bezug auf die Anzahl und die Beleuchtungsstärke auf das unbedingt 
notwendige Maß beschränkt werden und so abgeschirmt werden, dass sie le-
diglich Lichtkegel nach unten auf die Erde strahlen. 
Die öffentliche und private Außenbeleuchtung an Gebäuden und Freiflächen 
(z.B. Wege, Parkplätze) ist energiesparend, blendfrei, streulichtarm sowie ar-
ten- und insektenfreundlich zu gestalten.  

 
3.6 Sammlung und Verwertung von Niederschlagswasser 

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrie-
selt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutz-
wasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche 
noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be-
lange entgegenstehen. Darüber hinaus soll gem. § 37 Abs. 4 HWG Nieder-
schlagswasser (z. B. Dachflächenwasser) verwertet werden, wenn wasserwirt-
schaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen. 

 
3.7 Ausschluss von Schottergärten 

Mit Verweis auf § 35 Abs 9 Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG) ist die An-
lage von Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten unzulässig. Hiervon ausge-
nommen sind Hausumrandungen aus Stein- bzw. Kiesschüttungen, die dem 
Spritzwasserschutz dienen, mit einer Breite von bis zu 40 cm oder entspre-
chend dem jeweiligen Dachüberstand. 
Zulässig sind darüber hinaus „echte“ Steingärten mit blütenreicher, magerer 
Vegetation. 
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4. BEISPIELHAFTE PFLANZLISTE 
4.1 Großkronige Bäume 

Acer pseudoplatanus -  Bergahorn 
Fagus silvatica -  Rotbuche 
Quercus robur -  Stieleiche 

 
4.2 Mittel- und kleinkronige Bäume 

Populus tremula -  Espe 
Salix caprea -  Salweide 
Sorbus aucuparia -  Eberesche 

 
4.3 Sträucher 

Cornus sanguinea -  Roter Hartriegel 
Corylus avellana -  Haselnuß 
Crataegus monogyna -  Eingriffeliger Weißdorn 
Prunus spinosa -  Schlehe, Schwarzdorn 
Rubus spec. -  Brombeere, Himbeere 
Sambucus nigra -  Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa -  Traubenholunder 
Viburnum opulus -  Gewöhnlicher Schneeball 
(weitere ungefüllte Rosen, nicht aber Kartoffelrose - Rosa rugosa) 

 
4.4 Geeignete Kletterpflanzen zur Gebäudebegrünung 

Clematis vitalba -  Waldrebe 
Hedera helix -  Gemeiner Efeu 
Parthenocissus quinquefolia -  Wein 
Lonicera caprinifolia -  Geißschlinge 
Spalierobst, Kletterrosen, Zaunrübe, Wicken zur Bepflanzung von Einfriedungen. 

 
4.5 Bodendecker 

Calluna vulgaris -  Heidekraut 
Rubus fruticosus -  Brombeere 
Rubus idaeus -  Himbeere 
Rubus saxatilis -  Steinbeere 
Thymus pulegioides -  Feld-Thymian 
Vaccinium vitis idaea -  Preiselbeere 

 


